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päpstliches Reskript an geistliche Richter delegiert werden konnten, wird end­
gültig geklärt. - Die schwierige Textedition, schwierig wie bei allen Texten, 
die nicht eigentlich gelesen, sondern jahrhundertelang benützt, verändert und 
ergänzt worden sind, ist sehr übersichtlich gestaltet, der Kommentar befriedigt 
überall. Da Delegationsreskripte fast nie registriert worden sind, muß die Edi­
tion als eine wichtige Ergänzung zu den Registerpublikationen gelten. Sie gibt 
auch die Möglichkeit, das Einwirken des päpstlichen Delegationsprozesses auf 
die verschiedenen Rechtsbereiche zu untersuchen. Alfred Wendehorst 

Bernard B a r b i c h e, Les "scriptores" de la chancellerie apostolique sous le 
pontificat de Boniface VIII (1295-1303), BECh 128 (1970) S. 115-187. -
Aufgrund einer Untersuchung der Kanzleivermerke auf ca. 700 von Bonifaz 
VIII. ausgestellten Urkunden (darunter über 300 Originale) sowie der Kanzlei­
register stellt Barbiche eine ausführlich kommentierte Liste von 90 päpstlichen 
Kanzleibeamten zusammen, die zwischen 1295 und 1303 zum Teil nicht nur als 
Scriptores, sondern auch als Distributeres (Verteiler der Konzepte zur Rein­
schrift) und Taxatores tätig waren. Dadurch sind die nicht fehlerfreien Ver­
zeichnisse bei R. Fawtier (Les Registres de Boniface VIII Bd. 4 [1939] S. XX-
XXVI) überholt. A. G. 

Peter A c h t , Die erste Ordnung der Urkunden des Mainzer Erzstifts und 
Domkapitels, Zs. für bayerische Landesgesdlichte 33 (1970) S. 22-84. - Er­
wähnungen kirchlicher Archive des frühen oder hohen MA sind ebenso selten 
wie solche über das Reichsarchiv. Durch eine gründliche Interpretation der 
Rüdtvermerke auf Originalurkunden mainzischer Oberlieferung gelang es Acht, 
den Aufbewahrungsort der Urkunden von Erzbischof und Domkapitel für das 
13. Jh. zu rekonstruieren. Die Urkunden wurden zum Teil in der Schatz­
kammer, zum Teil in der nova cellula aufbewahrt. Diese enthielt insgesamt 
12 Regale, von denen 5 in je 3 Fächer unterteilt waren. Die Unterteilung der 
restlichen Regale ließ sich nicht so präzis erschließen. Da die in den Regalen 
liegenden Urkunden Dokumente von zeitlich beschränkter Wirksamkeit waren, 
dürfte es sich beim Regalsystem um die "Registratur" von Erzstift und Dom­
kapitel gehandelt haben, wogegen die in der Schatzkammer lagernde ältere 
Urkundengruppe als das "Archiv" anzusehen wäre. Die Mehrzahl der für Erz­
bischof und Domkapitel ausgestellten Urkunden ist nur noc:h in dem kurz vor 
der Mitte des 13. Jh. angelegten ersten Kopialbuc:h überliefert, dessen Bedeutung 
von Acht eingehend gewürdigt wird. Da darin auch der älteste, bisher unbe­
achtet gebliebene Mainzer Bücherkatalog von 1254/66 enthalten ist, mac:ht er 
auch dessen Inhalt bekannt. A. G. 

Peter Acht, Die Kanzlei der Mainzer Erzbisc:höfe des 12. Jahrhunderts 
(ihre Beziehungen zur Kanzlei der Salier und Staufer), Sbornlk prad filosofidte 
fakulty brnEnske university 19 (1970) fada historidta C 17, S. 21-34. - Als 
ersten namentlic:h genannten Notar kann Ac:ht den Kanoniker und Magister 
Heinric:h unter Erzbisc:hof Adalbert I. zu 1122 nachweisen. Als der bedeutendste 
Notar dieses Erzbischofs muß Propst Heinric:h von Jechaburg angesehen wer­
den, der sic:h als der Begründer eines erstmals geordnet erscheinenden Mainzer 
Urkundenwesens erweist. Unter ihm zeichnen sic:h Besc:hränkungen auf referat­
mäßige Unterteilung in der Kanzlei ab, die Acht "etwa mit der Sc:heidung in 
deutsche und italienisc:he Notare der Reic:hskanzlei" vergleic:ht. Von wenigen 
Ausnahmen abgesehen, ließen sic:h alle Notare der Mainxer Kanzlei mit Namen 
bestimmen. Die meisten von ihnen waren gleic:hzeitig auc:h Kapellane des erz­
bischöflic:hen Hofes und haben ihren Herrn, wie unter Christian, im Dienste 
des Reims nach Italien begleitet. Der bisher der Forschung unbekannte Notar 




